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Integriertes
Managementsystem für die
Bauprojektsteuerung

Nicht nur als praktisches Handbuch für
alle Fälle des Projektmanagements,
sondern auch als „integriertes Projektma-
nagementsystem" verstehen die Heraus-
geber die sechste, vollständig überarbei-
tete Auflage ihres Standardwerks. Sie bie-
ten mit ihrem „Handbuch Projektsteue-
rung – Baumanagement“ ein detailliert
gegliedertes Nachschlagewerk und die
Option, sich Formulare, Checklisten und
weitere Vorlagen für eigene Projekte über
einen Link herunterzuladen. Unterstützt
wurden sie bei diesem umfangreichen
Buchprojekt von neun Mitautoren und
fünf weiteren Mitwirkenden, die vorwie-
gend aus den Fachrichtungen Architektur
oder Bauingenieurwesen stammen. Das
Buch richtet sich gleichermaßen an alle
an Bauprojekten Beteiligten.

Der Praxisleitfaden deckt thematisch
alles ab, was das Projektmanagement
betrifft: Er zeigt die grundlegenden Aufga-
ben und erläutert die Punkte Kosten und
Finanzierung, Vergabearten, Verträge
und Versicherungen. Als Sonderthemen
werden das Baumonitoring im Risikoma-
nagement projektfinanzierender Institute
sowie die Planungsmethode Building
Information Modeling (BIM) behandelt.
Die einzelnen Kapitel des Handbuchs ent-
halten zahlreiche Tabellen, Schaubilder
und Grafiken, die den Überblick über das
komplexe und umfangreiche Gebiet der
Projektsteuerung erleichtern. Ein Begriffs-
lexikon und ein Stichwortverzeichnis sor-
gen dafür, dass Suchende schnell fündig
werden.

Alles in allem bietet das Buch umfas-
sende Informationen zum Projektmana-
gementmit vielenHandreichungen für die
Praxis. Alexandra Stiehl

Literaturhinweise

Hannsjörg Ahrens,
Klemens Bastian, Lucian
Muchowski: Handbuch
Projektsteuerung –
Baumanagement. Ein
praxisorientierter Leit-
faden mit zahlreichen
Hilfsmitteln und Arbeits-
unterlagen. Fraunhofer
IRB Verlag 6. Aufl. 2020,
555 Seiten, 98 Euro.

Zu beziehen über www.iz-shop.de.

Das Plus macht den
Unterschied

Stadtquartiere ohne Büroimmobilien,
Walter Gropius ohne Glorienschein,
queere Protagonistinnen und Protagonis-
ten. – Nein, dies ist kein typisches Buch
über das Bauhaus. Unter demTitel „100+.
Neue Perspektiven auf die Bauhaus-
Rezeption“ sind 18 interdisziplinäre Fach-
beiträge versammelt, die auf einem inter-
nationalen Kolloquium basieren. Dazu
hatte die Bauhaus-Universität Weimar
im Jubiläumsjahr 2019 eingeladen.

Genau wie das Vortragsprogramm ist
das Buch in vier Sektionen gegliedert: Sek-
tion I befasst sich mit der Gründungszeit
des Bauhauses um 1919. Anhand mikro-
geschichtlicher Betrachtungen wird der
Kontext seiner Entstehung verdeutlicht.
Sektion II beleuchtet dasWirken der Insti-
tution sowie ihren Werdegang in der Zeit
zwischen den beiden Weltkriegen. Hier
geht es durchaus kritisch zur Sache, wenn
von den Siedlungsentwürfen für Weimar
und Dessau die Rede ist. Sektion III wid-
met sich der Frage, ob die Bautraditionen
und Ausdrucksformen in Architektur und
Design seit 100 Jahren ununterbrochen
fortbestehen oder ob es sich um Revival
handelt. Sektion IV steht dagegen unter
dem Motto „Entwürfe aus der Welt von
morgen“. Hier wagen die Autorinnen und
Autoren Gedankenspiele mit „realen Uto-
pien“ wie etwa einer Welt ohne Arbeit.

Das Vorhaben, unterschiedliche Zu-
gänge zu Teilaspekten des Bauhauses auf-
zuzeigen, ist geglückt. Alexandra Stiehl

Bauhaus-Institut für
Geschichte und Theorie
der Architektur und
Planung (Hrsg.): 100+.
Neue Perspektiven auf
die Bauhaus-Rezeption.
Jovis Verlag, 2021, 272
Seiten, 38 Euro.

Rechtsanwalt
Roland Fabian
von Bryan Cave
Leighton Paisner

Quelle: BCLP

Steuerrecht. Wird ein Grundstück auf eine
Kommanditgesellschaft übertragen und
reduziert der Veräußerer daraufhin seinen
Kommanditanteil, ist die Übertragung nicht
vollständig von der Grunderwerbsteuer
befreit.

FG Münster, Urteil vom 20. Mai 2021,
Az. 8 K 973/20 GrE F

Die Zuordnung des Grundstücks
entscheidet über Steuerfreiheit
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DER FALL

Eine GmbH & Co. KG hatte neben der
Komplementär-GmbH einen alleinigen
Gesellschafter. Der Gesellschaftsvertrag
regelte, dass für jeden Gesellschafter u.a.
ein festes Kapitalkonto geführt wird, das
für die Beteiligung am Gesellschaftsver-
mögen, die Gesellschaftsrechte und die
Beteiligung am Gewinn maßgeblich ist.
Der Alleingesellschafter übertrugmehrere
Immobilien an die GmbH & Co. KG. Laut
dem Einbringungsvertrag sollten die
Immobilien wirtschaftlich und steuerlich
seinem Kommanditanteil zugeordnet
werden. Die Gegenbuchung erfolgte in
seine persönlich gebundene Rücklage; die

Immobilien konnten ohne seine Zustim-
mung nicht veräußert werden. Im engen
zeitlichen Zusammenhang übertrug er
ca. 89% seiner Kommanditanteile an
einen Dritten. Die GmbH & Co. KG und
das Finanzamt streiten darüber, ob die
Übertragung der Immobilien vollständig
von der Grunderwerbsteuer befreit ist, da
sie weiterhin dem Alleingesellschafter
zuzurechnen sind. Das Finanzamt wendet
§ 5 Absätze 2 und 3 GrEStG an und
gewährt eine Grunderwerbsteuerbefrei-
ung lediglich in Höhe von knapp 11%. Das
FG Münster weist die Klage der Gesell-
schaft als unbegründet zurück.
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DIE FOLGEN

Eine Zuordnung der Immobilie zu dem
Kommanditisten durch den Einbrin-
gungsvertrag ist nicht gegeben, so das FG.
Die Immobilien sind Gesamthandsver-
mögen geworden. EtwaigeWertsteigerun-
gen der Gebäude, die bei einem Verkauf
erzielt würden, werden nach den festen

Kapitalkonten verteilt. Der alleinige
Gesellschafter ist am Vermögen der
Immobilien eben nur noch zu 11% betei-
ligt. Zwar kann er den Verkauf verhindern,
indem er die Genehmigung dazu verwei-
gert. Aber einen Einfluss auf seine vermö-
gensmäßige Beteiligung hat dies nicht.
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WAS IST ZU TUN?

Wenn tatsächlich beabsichtigt ist, dass der
einbringende Gesellschafter an einer
Immobilie über seinen festen Komman-
ditanteil hinaus beteiligt bleiben soll, so
ist dies eindeutig zu regeln. Hierzu ist
erforderlich, dass auchdieWertsteigerung
und die ggf. damit verbundenen Erträge
und Kosten der jeweiligen Immobilie
dem Gesellschafter zugeordnet werden.
Derartige Regelungen waren früher aus
den sogenannten Hamburger Modellen
bekannt, bei denen Eigentumswoh-

nungen einer GbR einzelnen Gesell-
schaftern zugeordnet worden sind, diese
für die Kosten aufzukommen hatten und
ihnen die Erträge zustanden. Wenn hin-
sichtlich einer einzubringenden Immo-
bilie derartig klare Regelungen im Ein-
bringungsvertrag getroffen worden wären
und ggf. der Gesellschaftsvertrag ent-
sprechend angepasst worden wäre, dann
wäre die Einbringung der Immobilien
wohl grunderwerbsteuerfrei möglich
gewesen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling
von Rotthege
Wassermann

Mietrecht. Die Schriftform ist gewahrt, wenn
sich die wesentlichen Vertragsbedingungen
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses
hinreichend bestimmbar aus dem
Mietvertrag ergeben.

LG Bochum, Urteil vom 3. November 2020,
Az. 16 O 85/20

Ungenaue Formulierung begründet
keinen Schriftformverstoß
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DER FALL

Zwischen Vermieter und Mieter besteht
ein langfristiger Mietvertrag über Gastro-
nomieräume im ersten Obergeschoss und
Erdgeschoss in einem alten Industriege-
bäude sowie Außenflächen. Der Vermie-
ter ist der Ansicht, dass die im Erdge-
schoss vermieteten Flächen im Mietver-
trag textlich nicht hinreichend beschrie-
ben und in dem Lageplan, der als Anlage
dem Mietvertrag beigefügt ist, auch nicht
markiert seien. Es sei nicht zu erkennen,

welche Räume im Erdgeschoss vermietet
sind. Die im Pachtvertrag als „Halle 1 und
2“ beschriebenen Flächen habe es zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses gar nicht
gegeben. Vielmehr ergebe sich aus einem
Lageplan, der jedoch keine Anlage des
Mietvertrags ist, dass es sich um eine ein-
heitliche und nur durch Stützträger unter-
brochene Fläche handele. Der Vermieter
kündigt dasMietverhältnis undberuft sich
auf einen Schriftformverstoß.
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DIE FOLGEN

Die Kündigung hatte keinen Erfolg! Der
Mietvertrag genügt der Schriftform des
§ 550 S. 1 BGB, sodass der Vermieter ihn
nicht ordentlich kündigen konnte. Die
Wahrung der Schriftform scheitert nicht
daran, dass dem Mietvertrag kein Plan
beigefügt worden ist, in dem die im Erd-
geschoss vermieteten Teilflächen farblich
markiert waren. Nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung ist es für dieWahrung der
Schriftform ausreichend, wenn sich die
wesentlichen Vertragsbedingungen aus
der Vertragsurkunde ergeben. Der Schrift-
form bedürfen hingegen nicht solche
Abreden, die den Vertragsinhalt lediglich

erläutern oder veranschaulichen sollen.
Im Übrigen darf auch auf außerhalb der
Urkunde liegende Umstände zurückge-
griffenwerden, wenn diese zumZeitpunkt
des Vertragsschlusses bereits vorgelegen
haben. Anhand entsprechender Fotos
vomObjekt oder durch Zuhilfenahme des
Plans lassen sich die Mietflächen hier
zweifelsfrei bestimmen. Im Rahmen der
Vertragsauslegung kann die Beschreibung
„Halle 1 und 2“ zudem dahingehend ver-
standen werden, dass die Flächen
gemeint waren, die hinter den Hallento-
ren 1 und 2 liegen. Die sprachliche Unge-
nauigkeit ist unschädlich.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WAS IST ZU TUN?

UmZweifel bei der Ermittlung der konkre-
ten Mietflächen auszuräumen und eine
gerichtliche Auseinandersetzung abzu-
wenden, sollte einem Mietvertrag bei
Vertragsschluss immer ein aktueller Lage-
bzw. Grundrissplan als Anlage beigefügt
werden. Dort sollten die entsprechenden
Mietflächen farblich umrandet sein.

Dadurch können Beschreibungen der
mitunter komplizierten örtlichen Gege-
benheiten und damit einhergehende
Missverständnisse bei der textlichen
Abfassung – und insoweit letztlich die
Gefahr eines Schriftformverstoßes – ver-
mieden werden. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking Kühn
Lüer Wojtek

Quelle: Heuking

Vergaberecht. Das Wertungssystem bei
Planungsausschreibungen muss keine
Unterkriterien enthalten. Auch ein konkreter
Katalog von Anforderungen für die
Bewertung muss den Bietern nicht im
Vorhinein mitgeteilt werden.

VK Bund, Beschluss vom 30. Juni 2021
Az. VK 1-58/21

Bei der Ausschreibung genügen
grobe Wertungskriterien
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DER FALL

Die Wasserschifffahrtsverwaltung hat
Ende 2020 die Planung für sogenannte
Wehrersatzbauten ausgeschrieben. Da-
runter sind Bestandteile von Schleusen-
anlagen zu verstehen, die dem Hochwas-
serschutz dienen. Die Bieter hatten einen
Projektablaufplan zu erstellen sowie
diverse Planungsaufgaben zu erfüllen,
beispielsweise musste eine Staustufe
dargestellt werden. Für die Bewertung hat
die Behörde das „Schulnotensystem“
angewandt. Nach diesem System vergibt
der Auftraggeber für die Ausarbeitungen
der Bieter Punkte. Unter welchen Voraus-
setzungen ein Bieter mit welcher Punkt-

zahl rechnen kann, wurde hier nur grob
beschrieben. Vier Punkte waren z.B. zu
erreichen, wenn die „wesentlichen
Gesichtspunkte der Aufgabenstellung in
nahezu vollem Umfang“ erkannt werden.
Ein Unternehmen hat das Schulnoten-
system als zu unbestimmt gerügt. Es
meinte, ein Bieter müsse bei der Ange-
botsbearbeitung erkennen können,
worauf es dem Auftraggeber ankomme.
Die verwendeten Formulierungen seien
viel zu allgemein und damit nicht aussa-
gekräftig. Jedenfalls hätte der Auftragge-
ber Unterkriterien definieren müssen.
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DIE FOLGEN

Der Nachprüfungsantrag des Bieters
bleibt ohne Erfolg, die Vergabekammer
weist ihn als unbegründet zurück. Die
Zuschlagskriterien sind hinreichend
bestimmt und definiert. Auftraggeber
haben weite Beurteilungsmöglichkeiten.
Würde der Auftraggeber die Erwartungs-

haltung stärker vorgeben,wärendie Bieter
hieran gebunden – es war aber ein offener
Lösungsspielraum gewünscht. Außerdem
ist ein öffentlicher Auftraggeber nicht ver-
pflichtet, Unterkriterien zu definieren, so
die Vergabekammer. Es besteht lediglich
eine erhöhte Dokumentationspflicht.
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WAS IST ZU TUN?

Die Entscheidung der VK Bund bestätigt
den Freiraum öffentlicher Auftraggeber
bei der Bewertung von Planungs-
ausschreibungen. Die Rechtsprechung
erkennt schon seit einigen Jahren an, dass
Kreativleistungen von Architekten nicht
vollständig objektiv überprüfbar sind.
Dementsprechend ist auch die Bewertung
der Angebote in der Ausschreibung im
Kern eine subjektive Entscheidung. Kon-
sequenterweise verzichtet die Rechtspre-
chung dann auch auf eine objektivierte

Bewertung. Neu hinzu kommt hier: Dieser
große Bewertungsfreiraum korrespon-
diertmit einer erhöhtenDokumentations-
pflicht. Auftraggeber sind künftig noch
stärker aufgefordert, ihre Bewertungs-
entscheidung im Einzelnen zu doku-
mentieren. Sie müssen zwar keine aus-
differenzierte Bewertungsmatrix erarbei-
ten. Die Gründe ihrer Entscheidung
müssen sich jedoch aus der Vergabeakte
ergeben. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Fleckenstein

von Luther
Quelle: Luther

Öffentliches Recht. Gebühren für
Sondernutzungen können auch für
öffentliche Plätze erhoben werden, die
straßenrechtlich ruhigen Verkehrsarten
beschränkt gewidmet sind, wie
dem Fußgänger- und Fahrradverkehr.

OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom
2. Juni 2021, Az. OVG 1 B 2/19

Sondernutzungsgebühr fällt auch
bei öffentlichen Plätzen an
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DER FALL

Die Klägerin sollte für die Nutzung eines
öffentlichen Platzes straßenrechtliche
Sondernutzungsgebühren bezahlen, weil
sie dort Baumaterial lagern wollte. Der als
Straßenland gewidmete Platz ist in einem
Bebauungsplan als Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung für den Fahrrad-
und Fußgängerverkehr ausgewiesen. Die
Klägerin hielt den Gebührenbescheid, der
für die Sondernutzung festgesetzt wurde,

für rechtswidrig, da es für die Gebühren-
erhebung keineRechtsgrundlage imBerli-
ner Gebührenverzeichnis zur Sondernut-
zungsverordnung gebe. Bei dem Platz
handele es sich nicht um einen „dem
Fahrzeugverkehr dienenden Straßenbe-
standteil“ wie einen Gehweg, sondern um
eine selbstständige Fläche, die keinen
Bezug zu einer Fahrbahn aufweise.
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DIE FOLGEN

Die Klägerin muss Gebühren bezahlen,
das Oberverwaltungsgericht bestätigte die
Gebührenpflicht. Von einem „verkehrsbe-
ruhigten Bereich“, für dessen Sondernut-
zung im Zusammenhang mit baulichen
Maßnahmen das Berliner Gebührenver-
zeichnis Sondernutzungsgebühren vor-
sieht, ist nicht nur bei Fußgängerzonen
oder Spielstraßen im Sinne der Straßen-
verkehrsordnung auszugehen. Auch stra-
ßenrechtlich „verkehrsberuhigt“ gewid-
mete Flächen wie öffentliche Plätze im
Sinne von Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung, auf denen Fuß- und
Fahrradverkehr zugelassen ist, fallen hie-
runter. Unerheblich ist, ob die in
Anspruch genommene Fläche dienender
Bestandteil einer Fahrbahn ist. Zweck des
Gebührenverzeichnisses ist es nur, die
Höhe der Sondernutzungsgebühren je
nach Intensität der Beeinträchtigung der
jeweiligen Verkehrsart zu staffeln. Die
Nutzung für den Fahrzeugverkehr oder
ein Bezug dazu ist damit keine Vorausset-
zung, um Sondernutzungsgebühren zu
erheben.
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WAS IST ZU TUN?

Im städtischen Bereich, insbesondere bei
Bauvorhaben, stellt sich immer wieder die
Frage, inwieweit Überbauten oder auch
die Lagerung vonBaumaterial etc. sonder-
nutzungspflichtig sind. Das Urteil schärft
die Anforderungen für öffentliche Plätze,
Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmungen und verkehrsberuhigte Be-
reiche. Es unterzieht sie der Gebühren-
pflicht unabhängig davon, ob die bean-
spruchte Fläche dem Fahrzeugverkehr

dient oder nicht. Gleichzeitig bestätigt die
Entscheidung, dass bei Sondernutzungen
für bauliche Maßnahmen gemäß der
Berliner Regelung nach der Intensität der
Beeinträchtigung zu differenzieren ist.
Um unerwartete Sondernutzungsgebüh-
ren zu vermeiden, müssen bei der Pla-
nung eines Bauvorhabens straßenrechtli-
che Fragen von Anfang an mitberücksich-
tigt werden. (redigiert von Anja Hall)

Quelle: Rotthege Wassermann, Urheber: Matthias Olbrich


